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Fachbeitrag WRRL: Betrachtete wasserwirtschaftliche Belange des Bebauungsplans

 Vorgesehene Entnahme aus dem Rhein für den Betrieb der Musteranlagen einer GuD-Anlage sowie eines 
Elektrolyseurs

 Vorgesehene (Teil-)Wiedereinleitung in den Rhein für den Betrieb der Musteranlagen einer GuD-Anlage 
sowie eines Elektrolyseurs

• Berücksichtigung von prozessbedingten Veränderungen der Wasserbeschaffenheit (Eindickungen und Zusätze)

Entnahmemengen Mittel Maximal

GuD-Anlage1 max. 308 l/s max. 439 l/s

Elektrolyseur

Kühlturm1 max. 279 l/s max. 356 l/s

Herstellung von demineralisiertem Wasser 44 l/s 61 l/s

Gesamt max. 631 l/s max. 856 l/s

Einleitungsmengen Mittel Maximal

GuD-Anlage1 max. 129 l/s max. 194 l/s

Elektrolyseur

Kühlturm1 max. 140 l/s max. 153 l/s

Konzentrat aus der Wasseraufbereitung (max. 30 l/s)2 max. 30 l/s

Neutralisiertes Abwasser (max. 17 l/s)2 max. 17 l/s

Gesamt max. 316 l/s max. 394 l/s

1 maximale Entnahme- bzw. Einleitmengen bei jeweiligem Eindickungsfaktor von 2; bei höheren Eindickungen (GuD-Anlage: 3, 4, 5; Elektrolyseur (Kühlturm): 3,4) 

geringere Einleitmengen
2 die maximalen Einleitmengen werden auch für mittlere Verhältnisse angenommen
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Fachbeitrag WRRL: Untersuchungsgebiet

 Potenzielle Betroffenheit:

• 2 Oberflächenwasserkörper des Rheins:

• 2_775008

• 2_813012

• 9 Grundwasserkörper:

• 27_01

• 27_02

• 27_03

• 27_04

• 27_05

• 27_06

• 27_08

• 2799_01

• 2799_02
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Fachbeitrag WRRL: Vorgehen - Wirkpfadanalyse

 Ansatz der Begutachtung: Wirkpfadanalyse

 Betrachtung von Wirkungen auf den Abfluss und die Wasserbeschaffenheit des Rheins unterhalb 
der Einleitstelle

Ermittlung zu erwartender 
Wirkfaktoren des 
Vorhabens

Ermittlung zu erwartender 
Wirkungen auf die standörtlichen 
Verhältnisse (Gewässer, Aue)

Prognose zu erwartender 
vorhabenbedingter 
Auswirkungen

Beurteilung zu erwartender 
vorhabenbedingter 
Auswirkungen
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Fachbeitrag WRRL: Vorgehen - Funktionale Systemanalyse

 Berücksichtigung von weiteren (in Planung befindlichen) Einleitungen und 
Entnahmen bzw. Veränderungen von Zuflüssen zur Abbildung zukünftig 
erwartbarerer Verhältnisse im Zeitraum des potenziellen Planvollzugs als 
Vergleichszustand

 Bildung von funktionalen Abschnitten, um potenziell vorhabenbedingte 
Wirkungen auf die Abflussverhältnisse und Wasserbeschaffenheit 
räumlich zu konkretisieren und zu differenzieren.
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Fachbeitrag WRRL: Vorgehen - Mischrechnung

 Die Bildung von Abwasserfahnen führt zur Relevanz der Durchführung von longitudinalen 
Mischrechnungen (abgestimmte Methodik bei einem anderen Vorhaben am Niederrhein mit dem 
LANUV).

 5 Durchmischungszonen bis zur vollständigen Durchmischung mit dem Rhein

 Anwendung longitudinaler Mischrechnungen für Verhältnisse bei MQ, MNQ und NQ sowie unter 
Berücksichtigung von mittleren und maximalen Einleit-/Entnahmeverhältnissen

• Betrachtet wird die für den Rhein pessimale Kombination der einzelnen Entnahmen/Einleitungen: 
ausgewählt anhand der prognostizierten, resultierenden höchsten Konzentrationen im Gewässer

• Berücksichtigung aller im Rhein gemessenen Parameter

Abstand unterhalb Einleitung Durchmischung 

0 - 100 m 10% 

100 m - 1 km 25% 

1 - 10 km 35% 

10 - 30 km 50% 

30 - 50 km 70% 

ab 50 km 100% 
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Fachbeitrag WRRL: Ergebnis

 Wassermenge: 

• Verringerungen des Rheinabflusses um maximal 0,2% (= innerhalb bzw. in den 
niedrigen Spektren der natürlichen Schwankungsbreite)

 Wasserbeschaffenheit: 

• Keine erstmaligen Überschreitungen von Beurteilungswerten

• Bei bestehenden Überschreitungen von Beurteilungswerten sind alle 
prognostizierten Zunahmen der Konzentrationen in nicht messtechnisch 
erfassbaren Größenordnungen

 Demnach sind keine potenziell nachteiligen Auswirkungen auf 
Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper zu erwarten.

 Der Planvollzug des Bebauungsplans ist somit vereinbar mit dem 
Verschlechterungsverbot (§ 27 (1) Nr. 1 und (2) Nr. 1 sowie § 47 (1) Nr. 1 WHG), 
dem Zielerreichungsgebot (§ 27 (1) Nr. 2 und (2) Nr. 2 sowie § 47 (1) Nr. 3 WHG)
und dem Trendumkehrgebot (§ 47 (1) Nr. 2 WHG).


